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Eine UVP -Pflicht besteht dementsprechend gemäss den juristischen Abklärungen der 
Bauherrschaft weder für das Projekt Süd noch die Kombination beider Projekte.  

 

1.3  Umweltberichterstattung  

Der vorliegende Bericht  behandelt die Auswirkungen auf die Umweltbereiche, welche 
beim vorliegenden Projekt als von besonderem Interesse eingestuft wurden.  

Es sind dies die Bereiche Luftreinhaltung, Lärm, Grundwasser, Oberflächengewässer, 
Entwässerung, Boden, Abfälle sowie umweltgefährdende Stoffe/Organismen.  Die 
Gestaltungsplanvorschriften und der Übersichtsplan bilden den 
Untersuchungsgegenstand. Soweit erforderlich und möglich nimmt der vorliegende 
Bericht Bezug auf den aktuellen Planungsstand des überarbeiteten Richtprojekts ( [1], 
siehe Kapitel 4).  

1.4  Generelle Grundlagen  

Die nachfolgend aufgelisteten Grundlagen sind von übergeordneter Bedeutung und 
betreffen nicht nur einzelne Fachgebiete. Weitere fachspezifische Grundlagen sind in 
den jeweiligen Fachkapiteln zu den verschiedenen Umweltbereichen aufgeführt.  

[1]  Öffentlicher Gestaltungsplan Bandwies Süd, Gemeinde Rüti; Situationsplan 
1:500; SPPA Architekten; Fassung öffentliche Auflage und 2. Vorprüfung, 
14.03.2025  

[2]  Öffentlicher Gestaltungsplan Bandwies Süd, Gemeinde Rüti; Erläuterungen 
und Bestimmungen ; SPPA Architekten; Fassung öffentliche Auflage und 2. 
Vorprüfung, 14.03.2025  

[3]  BWI Überbauung Bandwiesareal, Rüti, überarbeitetes Richtprojekt; SPPA 
Architekten; 14.03.2025  

[4]  Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) vom 19.10.1988 
(Stand am 1.02.2023)  

[5]  Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz USG) vom 
7.10.1993 (Stand am 1.02.2023)  

[6]  UVP-Handbuch Modul 2, BAFU No vember 2009  
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2  STANDORT UND UMGEBUNG  

2.1  Standort  

Der Gestaltungsplanperimeter  befindet  sich auf Gebiet der Rüti  im Kanton Zürich  
(mittlere Koordinaten 2706772 / 1234974 ) (siehe Abbildung 1).   

Abbildung 1 : Übersichtskarte mit dem Gestaltungsplan perimeter (Quelle: WebGIS ZH)  

2.2  Grundstücke  

Der Gestaltungsplan -Perimeter erstreckt sich über die Parzelle Kat. Nr. 7446  (siehe 
Abbildung 2). Die  Parzelle n sind im Eigentum der Gemeinde Rüti. Die UBS -
Anlagestiftung ist Baurechtnehmerin.  Das Grundstück befindet sich in der 
Zentrums zone.  

Abbildung 2 : Übersicht Grundstück  im Gestaltungsplanperimeter  (Quelle: WebGIS ZH )  
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2.3  Systemgrenzen  

2.3.1  Zeitliche Systemgrenzen  

Massgebend für die Beurteilung der Umweltauswirkungen sind die folgenden 
Zustände:  

Tabelle 1 :  Massgebliche Zustände  

Bezeich -
nung  Süd  

Bezeich -
nung 
Nord  

Jahr Süd  Bemerkungen  

Ist -Zustand  t0 2024/2026  Heutige Situation (baulich und verkehrlich)  
 

Ausgangs -
zustand  

tA1 Mitte 202 7 
/ 2029  

Ausgangszustand vor Betriebsaufnahme Projekt 
«Bandwies Süd»  
Zustand mit Wirkung Begegnungszone 
Bandwiesstrasse, mit bisheriger Migros und 
hypothetischer neuer Süd Ein-/Ausfahrt Migros. 
Veränderung zwischen t0 und tA1 bewirkt 
durch Begegnungszone 

Bauphase   2.5 Jahre  Projekt «Bandwies Süd» realisiert  
Zustand mit Wirkung Begegnungszone 
Bandwiesstrasse, mit bisheriger Migros, 
hypothetischer neuer Süd Ein - /Ausfahrt 
Migros und mit dem Projekt «Bandwies 
Süd». Veränderung zwischen tA1 und 
tA2 bewirkt durch Projekt «Bandwies 
Süd»  

Betriebsphase  tA2 Ab Ende 
2029  

Zustand während der Betriebsphase  

Vergleichs -
zustand  

t1+ 2033  Zustand mit Projekt Nord, Projekt Süd und 
Begegnungszone. 
 

Da gemäss  Verkehrsstudie keine allgemeine Verkehrszunahme zu erwarten ist, sind 
die Verkehrszahlen für tA1 und tA2 für die Bezugsjahre beim Projekt Süd (2027 bzw. 
2029) identisch mit denjenigen beim Projekt Nord (beide 2033).  

2.3.2  Örtliche Systemgrenzen  

Die Umweltauswirkungen sollen örtlich so weit untersucht werden, wie sie als 
«potenziell relevant» eingestuft werden. Der engere Untersuchungsperimeter 
umfasst grundsätzlich das Gebiet, welches direkt durch das Projekt tangiert wird 
(Gestaltungsplanperimeter ). Für Umweltbereiche, in welchen durch das Projekt 
induziert erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, wird der Perimeter erweitert  
(Auswirkungen im Zusammenhang mit Verkehr, Lärm und Luft) .  
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3.3  Gewässerschutz  

Gemäss Gewässerschutz -  und Grundwasserkarte des Kantons Zürich sind für den 
Gestaltungsplanperimeter  keine Grundwasserschutzzonen ausgeschieden. Das 
Gebiet befindet sich  in der  Gewässerschutzzone A u (siehe Abbildung 5).  

Abbildung 4 : Ausschnitt Gewässerschutzkarte (Quelle: WebGIS ZH )   

 

3.4  Verkehrsgrundlagen  

3.4.1  Quellen  

[11]  Arealentwicklung Bandwies, Aktualisierung Verkehrsstudie; SNZ Ingenieure 
und Planer AG; 27.02.2026  

[12]  Wegleitung zur Regelung des Parkplatz -Bedarfs in kommunalen Erlassen; Amt 
für technische Anlagen und Lufthygiene (ATAL), Oktober 1997  

[13]  Teilrevision Nutzungsplanung, Bau -  und Zonenordnung; Gemeinde Rüti ZH; 
14.11.2025  

[14]  Bau und Zonenordnung Gemeinde Rüti, Stand 15.12.2021  

[15]  Teilrevision Nutzungsplanung, Reduktionsgebiete Autoabstellplätze, 
21.09.2015  

[16]  Reduktionsgebiet Autoabstellplätze Gemeinde Rüti vom 21.09.2015  

[17]  Baudirektion, Standortbericht zur Massnahmenplanung Luftreinhaltung des 
Kantons Zürich, 30.12.2022 ; Massnahme V4  

[18]  Baudirektion, Volkswirtschaftsdirektion, Wegleitung zur Regelung des 
Parkplatzbedarfs in kommunalen Erlassen, Stand Fassung für die 
Vernehmlassung 15. Juni 2018  
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3.4.2  Verkehrskonzept  

Die Entwicklung des Zentrums Bandwies umfasst die drei Teilprojekte Umgestaltung 
Bandwiesstrasse in eine Begegnungszone, Bandwies Süd und Bandwies Nord.  

Massgebende Grundlage in Bezug auf die Umgestaltung der Bandwiesstrasse ist 
einerseits sowohl der rechtskräftige wie der in Revision stehende Verkehrsrichtplan, 
welche die Umgestaltung der Bandwiesstrasse in eine Begegnungszone als 
Festlegung enthalten.  

Andererseits handelt es sich um das im Jahr 2023 erarbeitete Betriebs -  und 
Gestaltungskonzept (BGK) und das daraus entwickelten Vorprojekt 2025.  

Gemäss Verkehrsstudie  [11]  führt die Errichtung der Begegnungszone in 
Kombination mit der in den Gestaltungsplänen zu den Projekten Bandwies Süd und 
Bandwies Nord festgelegten gemeinsame Verbindung der Parkings zur 
Breitenhofstrasse zu einer wesentlichen Reduktion des Verkehrs auf der 
Bandwiesstrasse.  

Eine deutliche Reduktion der Verkehrsmengen wird insbesondere im mittleren und 
südlichen Teil der Bandwiesstrasse prognostiziert, da der Verkehr sowohl von Norden 
wie von Süden frühzeitig in die Tiefgaragen geleitet wird.  

In Bezug,  auf den auf allen Abschnitten vorhandenen Durchgangsverkehr kann,  die 
verkehrslenkende Wirkung der geplanten Begegnungszone mit deren Ausgestaltung 
gesteuert werden.  

Das Gebiet Süd wird vollumfänglich über die Breitenhofstrasse erschlossen. W ährend 
das  Gebiet Nord sowohl über die Breitenhofstrasse im Süden als  auch via 
Bandwiesstrasse im Norden er schlossen wird.  

Die massgeblichen Zustände für das Projekt Bandwies Süd, welche in den 
Verkehrsberechnungen verwendet wurden,  sind in der Tabelle 1 (vergl.  Kapitel 2.3.1)  
zu sehen . Die DTV -Zahlen für die einzelnen Zustände sind der Verkehrsstudie zu 
entnehmen [11] .  
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Mithin liegen gestützt auf § 242 Abs. 1 PBG kommunale Parkierungsvorschriften im 
Sinne der Empfehlung des Massnahme nplans Luft vor und diese stellen die 
Konkretisierung des kantonalen Massnahmenplans hinsichtlich der angestrebten 
Parkraumbeschränkung dar.  

Somit gilt gemäss Rechtsprechung des Bundes -  und des Verwaltungsgerichtes die 
Parkplatzverordnung, welche der Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs in 
kommunalen Erlassen vom Oktober 1997 entspricht, als kommunaler Erlass, der die 
vorsorgliche und d ie verschärfte Emissionsbegrenzung in Form herabgesetzter 
Parkplatzzahlen bei verkehrserzeugenden Anlagen auf Stadtgebiet verbindlich regelt.  

Der Regierungsrat verzichtete auf eine Teilrevision und prüfte stattdessen eine 
Überarbeitung der Wegleitung (1997). Die 2018 in die Vernehmlassung gegebene 
Fassung ist bis heute nicht verbindlich abgeschlossen  [18] .  

Den Gemeinden ist es derzeit freigestellt, ob sie sich auf die geltende Wegleitung von 
1997 oder auf die Vernehmlassungs -Version von 2018 abstützen wollen  [17] .  

Die geplante Anzahl Parkfelder sowie der minimale und maximale massgebliche 
Bedarf sind in der untenstehenden Tabelle 3 dargestellt [13].Die geplante Anzahl 
Parkfelder liegt für Kunden und Beschäftigte beim Minimum des massgeblichen 
Bedarfs.  Bei den Bewohnern liegt die geplante Anzahl sehr nahe bei der unteren 
Grenze des Bereichs.   
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3.5.2  Bauablauf und Termine  

Die Bauphase startet mit den Vorbereitungsarbeiten voraussichtlich Mitte 2027  und 
dauert bis zu m Abschluss des Projekts Bandwies Süd insgesamt ca. 2.5  Jahre.  

3.5.3  Materialbewirtschaftung und Transporte  

Der Hauptanteil der Transportfahrten während der Bauphase betr ifft  den Abtransport 
von Aushub -  und Bodenmaterial sowie die Anlieferung von Baumaterialen wie Beton, 
Armierung, Kies und Belag . Nach aktuellem Planungsstand liegen noch keine 
Mengen -Abschätzungen vor. Im Rahmen der weiteren Projektplanung wird ein 
Materialbewirtschaftungskonzept erstell t . Um die Zahl der Transportfahrten zu 
minimieren,  wird auch geprüft, inwieweit anfallendes Material (insbesondere Boden 
und Aushub) vor Ort wiederverwendet werde n k ann . 

3.5.4  Umweltrelevanz der Bauphase  

Die Umweltrelevanz der Bauphase in Bezug auf die einzelnen Umweltaspekte wird im 
Kapitel 6 beschrieben.  
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Abbildung 5 : Lärmempfindlichkeitsstufen  für die einzelnen Gebäude Bandwies Süd  (Quelle: 

Lärmgutachten bakus )   

Belastungsgrenzwerte  

Zur Anwendung kommen die Planungswerte für Verkehrslärm nach Anhang 3 LSV 
und für Industrie -  und Gewerbelärm nach Anhang 6 LSV (siehe Tabelle 4).  

Tabelle 5 :  Belastungsgrenzwerte für ES II und ES III  

 Wohnen  Räume in Betrieben  

ES II  Tag Nacht  Tag  

Planungswert [dB(A)]  55  45  60  

Immissionsgrenz wert [dB(A)]  60  50  65  

ES III     

Planungswert [dB(A)]  60  50  65  

Immissionsgrenzwert [dB(A)]  65  55  70  

Beurteilungsz eitraum  

Die Beurteilung hat getrennt nach Tag und Nacht zu erfolgen. Dabei dauert die Nacht 
für Verkehrslärm von 22:00 bis 06:00 Uhr (Anh ang  3, Art. 32 LSV) und für Industrie -  
und Gewerbelärm von 19:00 bis 07:00 Uhr (Anh ang  6, Art. 31).  

4.2.3  Ausgangszustand  

Der Gestaltungsplanperimeter ist mit Lärmimmissionen, verursacht durch den 
Verkehr auf dem umliegenden Strassennetz sowie von der Parkierungsanlage des 
benachbarten Einkaufszentrums, vorbelastet.  



18  

 
ALL.15641_ Bericht umweltrelevante Aspekte  Bandwies Süd, Rüti  Ecosens AG  

4.2.4  Au swirkungen in der Bauphase  

Massgebend für die Beurteilung des Baulärms und der damit zu treffenden 
Massnahmen ist die Baulärm -Richtlinie des BAFU [ 24 ]. Lärmemissionen gehen vor 
allem von den Baumaschinen und Geräten, dem Materialumschlag und de m  
Baustellenverkehr (Transporte mit LKWs, Baustellenlogistik) aus.  

Massnahmenstufe für Bauarbeiten  

Die gesamte Bauphase dauert insgesamt ca. 2.5 Jahre. Die Grundstücke in der 
Umgebung des Projektperimeters befinden sich in den ES II und ES III. Bezüglich 
Massnahmenstufe wird deshalb von der Massnahmenstufe B ausgegangen. Die 
Bautätigkeiten erfolgen in d er Regel von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr.  

Massnahmenstufe für lärmintensive Bauarbeiten  

Als lärmintensive Bauarbeiten kann vor allem das Einbringen von Spundwänden 
und/oder das Abteufen von Bohrpfählen für die Baugrubensicherung bezeichnet 
werden. Diese Arbeiten dauern weniger als ein Jahr. Folglich gilt für lärmintensive 
Bauarbeiten in der h ier massgebenden ES III die Massnahmenstufe B. Diese Arbeiten 
sind auf 8 Stunden pro Tag (7 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr) beschränkt.  

Massnahmenstufe für Bautransporte  

Die Anzahl der Bautransporte kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bestimmt 
werden, da verlässliche Angaben zu Materialtransport en  noch nicht vorliegen. Da für 
UVP-pflichtige Anlagen gemäss Baulärm -Richtlinie jedoch mindestens die 
Massnahmenstufe B einzuhalten ist, müssen die Fahrzeuge in einwandfreiem Zustand 
sein und dem anerkannten Stand der Technik genügen.  

4.2.5  Auswirkungen in der Betriebsphase  

Die neue Nutzung im Gestaltungsplanperimeter verursacht Lärm durch die 
Parkierungsanlage (Anlagenlärm) und d en generierten Mehrverkehr (Verkehrslärm). 
Im Rahmen eines Lärmgutachtens zum Richtprojekt wurden die Lärmimmissionen 
und die Einhaltung der Belastungsgrenzwerte nach LSV geprüft [ 25 ].  

Nachfolgend werden die Ergebnisse daraus zusammengefasst. Das Gutachten 
befindet sich im Anhang 2 [30] .  

Anlagenlärm  

Die geplante Tiefgarage verbindet im Untergeschoss die beiden Areale Bandwies Süd 
und Nord. Die se verfügt über zwei Erschliessungen im Norden über die 
Bandwiesstrasse sowie im Süden  über die Breitenhof strasse. Das Lärmgutachten 
betrachtet bei der Beurteilung der Lärmimmissionen die Erschliessung im Süden. 
Dabei werden die Zahlen für die gesamte Tiefgarage berücksichtigt, unter der 
Annahme einer gleichmässigen Verteilung der Migros -Fahrten (Bandwies Nord) über 
die beiden Ein -  und Ausfahrten.  Die induzierten Fahrten durch das Projekt Bandwies 
Süd erfolgen nur über die Süd Zufahrt.  
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Nr.  Massnahme  

LÄ-1 In der Ausschreibung werden die Massnahmen gemäss Baulärm -Richtlinie 
vorgeschrieben:  
-  Für normale Bauarbeiten am Tag gilt die Massnahmenstufe B  
-  Für lärmintensive Bauarbeiten am Tag gilt die Massnahmenstufe B  
-  Für Bautransporte gilt die Massnahmenstufe B  
Die konkreten Massnahmen zur Minimierung der Lärmbelastung werden in 
der Ausschreibung vorgeschrieben und deren Einhaltung durch die UBB 
kontrolliert.  

LÄ-2 Vor Baubeginn ist eine Baustellenlärm -Konzept zu erstellen und von der 
zuständigen Behörde genehmigen zu lassen.  

LÄ-3 Die Tiefgarageneinfahrt im Süden ist auf einer Länge von mindestens 10 m 
an beiden Wänden ab einer Höhe von 0.5 m sowie an der Deckenuntersicht 
absorbierend auszugestalten. Ein Schallabsorptionsgrad zwischen 0.6 bis 1.0 
ist dabei einzuhalten.  

LÄ-4 Die Loggien und Balkone auf der Südseite der Punktbaute im Baufeld D 
müssen mit einer geschlossenen Brüstung bis 1.2 m und einer 
absorbierenden Deckenu ntersicht abgeschirmt werden.  

 

4.2.7  Beurteilung  

Der Betrieb der Parkierungsanlage führt  zu keiner Überschreitung der Planungswerte . 

Die projektbedingte Zunahme des Strassenverkehrs hat keinen relevanten Einfluss 
auf die Lärmbelastung.  

Unter der Berücksichtigung der Umsetzung der beschriebenen Massnahmen, kann 
das Vorhaben umweltverträglich realisiert werden.  

4.3  Grundwasser  

4.3.1  Quellen  

[31]  Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (GSchG) vom 24.1.1991  

[32]  Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28.10.1998  

[33]  «Bauvorhaben in Grundwasserleitern und Grundwasserschutzzonen» 
Merkblatt AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Februar 2019  

[34]  Auszug Grundwasserkarte, GIS Kanton Zürich (Stand Oktober 2025 )  

[35]  Arealentwicklung Bandwies, Gde. Rüti, Baugrunduntersuchung, Parzelle Nr. 
6848; Dr. A.  J. Zingg Hydrogeologie Geotechnik; 25.08.2014  

[36]  Neubau Migros, Bandwiesstrasse in Rüti / ZH, Geologisch -geotechnischer 
Bericht; Jäckli Geologie AG; 13.07.2023  

[37]  Ersatzneubau Migros Bandwies, Bandwiesstrasse 6 in Rüti / ZH , Generelle 
Zulässigkeit von Einbauten ins Grundwasser; Jäckli Geologie AG; Protokoll 
vom 29.11.2021  
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[38]  ERZ-Merkblatt «Baustellenabwasser»; 2019  

[39]  Interkantonales Merkblatt «Gewässerschutz auf Baustellen»; Verband 
Schweizer Abwasser -  und Gewässerschutzfachleute (VSA); Stand August 2024  

4.3.2  Grundlagen  

Gewässerschutzrechtliche Beurteilung  

Das Projekt liegt im Gewässerschutzbereich A u. Gemäss Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 
GschV dürfen im Gewässerschutzbereich A u keine Anlagen erstellt werden, die unter 
dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. In begründeten Fällen kann eine 
Bewilligung durch die kantonalen Fachstelle erteilt werden. Der Gesuchsteller muss 
nachweisen, dass die Anforderungen zum Schutz der Gewässer  in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht erfüllt sind. Insbesondere bedeutet dies, dass 
Verunreinigungen des Grundwassers durch versi ckernde wassergefährdende 
Flüssigkeiten vermieden werden und dass die Durchflusskapazität gegenüber dem 
natürlichen Zustand langfristig um höchsten 10 % reduziert wird ( Anhang 4 Ziff. 211 
Abs. 2 GschV ). Aufgrund der grossen Abhängigkeit der Wasserversorgung von den 
Grundwasservorkommen wird im Kanton Zürich grundsätzlich die vollständige 
Erhaltung der Durchflusskapazität (d.h. 100 %) verlangt [ 34 ].  

4.3.3  Ausgangszustand  

Der Projektperimeter  lieg t  im Randbereich des schmalen, entlang der Jona durch Rüti 
verlaufenden Grundwasservorkommens Tann -Rüti (Konzessionsgebiet f 18 ), welches 
gemäss Grundwasserkarte des Kantons Zürich im Bereich der Projektparzelle eine 
geringe (<2 m) Mächtigkeit auf weist  ( siehe Abbildung 9).  

Gemäss geologisch -geotechnischem Gutachten [ 37 ] weisen d ie als Grundwasserleiter 
wirkenden sandig -kiesigen Bachablagerungen in der Regel eine gute Durchlässigkeit 
auf. Aufgrund der Heterogenität des Untergrundes variieren allerdings das Auftreten 
und die benetzte Mächtigkeit dieser Schichten stark, so dass kein 
zusammenhängender, nutzbarer Grund wasserleiter vorliegt. Die Grundwasser -
zirkulation dürfte sich vielmehr auf einzelne Kieslinsen und -bahnen beschränken. 
Das Gefälle der Grundwasseroberfläche zeigt in Richtung Süden.  

Der Grundwasserspiegel liegt im Projektperimeter höher als der Pegel der Jona, 
welche im Normalfall als Vorfluter funktioniert. Hangseits dürfte der Grund - , resp. 
Hangwasserspiegel zusammen mit dem Terrain ansteigen.  
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4.5.3  Ausgangszustand  

Dieser Umweltbereich ist für den Ausgangszustand  nicht relevant.  

4.5.4  Auswirkungen  in der Bauphase  

Rückbau materialien  Wohngebäude  

Das Wohngebäude im Gestaltungsplanperimeter muss rückgebaut werden. Da es sich 
um eine Baute mit Baujahr vor 1990 handelt, ist mit schadstoffhaltigen 
Baumaterialien zu rechnen. Es ist eine befugte Fachperson Gebäudeschadstoffe 
beizuziehen, welche Schadstof fermittlung durchführt und basierend darauf das 
Entsorgungskonzept erstellt. Die Prüfung des Entsorgungskonzepts unterliegt der 
privaten Kontrolle durch eine vom AWEL anerkannte Fachperson (PK 3.11).  

Aushu b -  und Bodenmaterial  

Nach aktuellem Planungsstand liegen noch keine Mengen -Abschätzungen zu den 
anfallenden Aushub -  und Bodenmaterialien vor. Im Rahmen der weiteren 
Projektplanung wird geprüft, inwieweit sie vor Ort in Form von Schüttungen, 
Hinterfüllungen und für die Umgebungsgestaltung wiederverwendet werden k önnen . 

Bei Baubeginn muss ein Entsorgungskonzept für Bauabfälle nach Art. 16 VVEA vor -
liegen.  

4.5.5  Auswirkungen in der Betriebsphase  

Dieser Umweltbereich ist für die Betriebsphase  nicht relevant.  

4.5.6  Massnahmen Abfälle  

Folgende Massnahmen sind zum Schutz der Umwelt während der Bau -  und 
Betriebsphase umzusetzen:  

Nr.  Massnahme  

AB-1 Vor Baubeginn  ist ein Entsorgungskonzept für Bauabfälle gemäss Art. 16 VVEA 
zur Genehmigung einzureichen.   

AB-2 Die abfall -  und schadstoff relevanten Rückb auarbeiten müssen im Sinne von 
§4 ff. BBV I durch eine befugte Fachperson für den  «Rück -  und Umbau von 
Bauten und Anlagen » (Private Kontrolle  3.11 ) begleitet und überwacht 
werden.  

4.5.7  Beurteilung  

Unter Berücksichtigung und Umsetzung der beschriebenen Massnahmen kann das 
Vorhaben umweltverträglich realisiert werden.  
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4.6  Umweltgefährdende Organismen  

4.6.1  Quellen  

[52]  Freisetzungsverordnung (FrSV) vom 10. September 2008, Art. 15  

[53]  Gebietsfremde Problempflanzen (invasive Neophyten bei Bauvorhaben), 
Massnahmen und Empfehlungen; AWEL; aktualisierte Version Januar 2019  

[54]  Anleitung zur Entsorgung von Boden und Aushub mit Asiatischem 
Staudenknöterich oder Essigbaum; AWEL, Stand März 2019  

[55]  WebGIS ZH : Hinweiskarte Neophyten verbreitung , Stand Oktober 2025  

4.6.2  Grundlagen  

Neophyten sind gebietsfremde Pflanzenarten, die nach 1500 eingebracht wurden und 
wildlebend etabliert sind. Invasive Arten breiten sich so rasch aus, dass sie andere, 
für den betreffenden Lebensraum charakteristische Arten, verdrängen. Invasive 
Neophyten b esiedeln bevorzugt frisch angelegte Böschungen, Bodendepots und 
andere Rohböden.  

Bei der Entsorgung von Aushub -  und Bodenmaterial sind die Auflagen gemäss 
Merkblatt «Gebietsfremde Problempflanzen (invasive Neophyten) bei Bauvorhaben» 
vom Januar 2019 einzuhalten [ 54 ]. Zu beachten sind ebenfalls die Ausführungen im 
Bericht «Anleitung zur Entsorgung von Boden und Aushub mit Asiatischem 
Staudenknöterich oder Essigbaum» vom März 2019 [ 55 ].  

4.6.3  Ausgangszustand  

Gemäss Karte Neophytenverbreitung sind im Randbereich entlang der 
Bandwiesstrasse Vorkommen von Robinien (Robinia pseudoacacia) vermerkt (Quelle: 
WebGIS Stand Oktober 2025).  Anlässlich einer Ortbegehung konnten keine weiteren 
Neophytenvorkommen identifiziert werden.  
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Abbildung 7 : Hinweiskarte Neophytenverbreitung  (Quelle: WebGIS ZH)   

4.6.4  Auswirkungen in der Bau phase  

Durch den Bodenabtrag und den Aushub im Bauperimeter können Neophyten -
vorkommen betroffen sein. Dabei ist der fachgerechte Umgang mit biologisch 
belastetem Boden -  und Aushubmaterial sicherzustellen. Zudem ist sicherzustellen, 
dass kein Eintrag von ausserha lb stattfindet und offene Böden oder Bodendepots 
nicht mit Neophyten besiedelt werden.  

4.6.5  Auswirkungen in der Betriebsphase  

Es sind keine Auswirkungen zu erwarten.  

4.6.6  Massnahmen umweltgefährdende Organismen  

Folgende Massnahmen sind zum Schutz der Umwelt während der Bau -  und 
Betriebs phase umzusetzen:  

Nr.  Massnahme  

UGO-1 Vor Baubeginn sollen im Bauperimeter, während der Vegetationsperiode 
(Mai bis Oktober), die Vorkommen von invasiven Neophyten erhoben 
werden.  

UGO-2 Während der Bauphase sind offene Böden (Bodendepots, 
Installationsplätze, temporäre Rohböden) und Flä chen mit lückiger 
Vegetation regelmässig auf das Vorhandensein von invasiven Neophyten zu 
kontrollieren. Aufkommende invasive Neophyten sind zu bekämpfen. 
Bodendepots und längere Zeit brachliegende Flächen sind so rasch wie 
möglich zu begrünen  

UGO-3 Fertiggestellte Flächen sind, sofern andere Auflagen -  insbesondere des 
Naturschutzes -  nicht dagegensprechen, so rasch wie möglich zu begrünen. 
Sie sind, bis sich die Zielvegetation entwickelt hat, regelmässig bezüglich 
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UGO-4 Biologisch belasteter Boden darf nicht mit unbelastetem Boden vermischt 
werden. Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge sind nach Kontakt mit 
biologisch belastetem Bodenmaterial zu reinigen. Es sind die Empfehlungen 
des Cercle Exotique für den Vollzug von Art. 15 Abs. 3 der FrSV zu beachten.  

UGO-5 Für die Renaturierung und Bepflanzung sind ausschliesslich einheimische 
Pflanzen -  und Gehölzarten zu verwenden.  

4.6.7  Beurteilung  

Unter Berücksichtigung und Umsetzung der beschriebenen Massnahmen kann das 
Vorhaben umweltverträglich realisiert werden.  

4.7  Boden  

4.7.1  Quellen  

[56]   Verordnung über die Belastung des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998  

[57]   Karte  Prüf perimeter für Bodenverschiebung (WebGIS ZH; Oktober 2025 )  

[58]  Verwertung von ausgehobenem Boden (Wegleitung Bodenaushub); BUWAL, 
Dezember 2001  

[59]  Merkblatt «Umgang mit dem Boden bei Bauvorhaben»; FaBo; ohne Datum  

[60]  Pflichtenheft für die bodenkundliche Baubegleitung; FaBo; ohne Datum  

[61]  Weisung zum Umgang mit ausgehobenem Bodenmaterial (Weisung 
Bodenaushub WBa); Volkwirtschaftsdirektion des Kanton Zürich; 2. Dezember 
2003  

4.7.2  Grundlagen  

Als Boden  gilt nur die oberste , unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen 
können  (Art. 7 Abs. 4bis USG) . Üblicherweise besteht Boden aus dem 20 -30  cm 
mächtigen Oberboden und einem darunter liegenden, unterschiedlich mächtigen 
Unterboden. Ziel des Bodenschutzes ist es, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten und 
einen haushälterischen Umgang mit dem Boden sicherz ustellen. Physikalische 
Auswirkungen wie Erosion und Verdichtung sollen vermieden und eine chemische 
Belastung des Bodens ausgeschlossen werden.  

Steht fest oder ist zu erwarten, dass in bestimmten Gebieten Belastungen des Bodens 
die Bodenfruchtbarkeit gefährden, so sorgen die Kantone dort für eine Überwachung 
der Bodenbelastung (Art. 4 Abs. 1 VBBo). Zu diesem Zweck führt die Fachstelle 
Bodenschutz (FaBo) den Prüfperimeter für Bodenverschiebungen (PBV). Abge -
tragener Boden ist ein (Bau - )Abfall, über den Angaben zur Art, Menge und Qualität 
gemacht werden müssen (Art. 16, 17 VVEA).  

Werden mehr als 50 m 3 (fest) Bodenmaterial aus Flächen im PBV oder aus anderen 
Flächen mit Belastungshinweisen weggeführt und benötigt das Bauvorhaben eine 

invasiver Neophyten zu kontrollieren. Aufkommende invasive Neophyten 
sind zu bekämpfen  
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Baubewilligung, ist für die Bodenverschiebung eine Bewilligung der Gemeinde 
erforderlich.  Mit der Baueingabe ist das Meldeblatt für Bodenverschiebung 
einzureichen. Die Bodenverschiebung muss durch eine Fachperson begleitet und 
dokumentiert werden.  

Abgetragener Boden muss  möglichst vollständig verwertet werden (Art. 18 VVEA).  

4.7.3  Ausgangszustand  

Bis auf den mit dem Wohnhaus überbauten Bereich in der Südwest -Ecke der Parzelle, 
ist die gesamte Fläche unversiegelt. Es handelt sich um ein teilweise auch als Weide 
genutztes Wiesland.  

Randbereiche des Gestaltungsplanperimeter s, im Bereich des bestehenden 
Wohnhauses sowie entlang der Breitenhofstrasse , liegen  im Prüfperimeter für 
Bodenverschiebungen (PBV) mit Hinweis auf Belastungen durch ein Altbaugebiet 
sowie einen Verkehrsträger (siehe Abbildung 11 ).  

Abbildung 8 : Ausschnitt Karte Prüfperimeter für Bodenverschiebung  (Quelle: WebGIS ZH  

4.7.4  Auswirkungen in der Bauphase  

Das geplante Projekt sieht eine Unterkellerung mit einer Tiefgarage über die gesamte 
Parzelle vor. Der gewachsene  Boden muss daher in einem ersten Schritt komplett 
abgetragen werden.  Ein Grossteil des Bodenmaterials kann nach Abschluss der 
Bauarbeiten für Renaturierungen und die Umgebungsgestaltung vor Ort wieder 
verwendet werden. Um die Gebäude sind grosszügige Grünanlagen geplant.  

Im weiteren Verlauf der Planung ist durch eine Fachperson mit einer Untersuchung 
der Bodenverhältnisse die Wiederverwe rtung des Bodens zu prüfen . Die Fachperson 
dokumentiert die vorgesehenen Massnahmen zum gesetzeskonformen Umgang mit 
Bodenmaterial (Bodenabtrag und Bodenlagerung) und stellt die Überwachung und 
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Dokumentation der Bodenverschiebung nach den Vorgaben der kantonalen Fachstelle 
Bodenschutz FaBo sicher.  

4.7.5  Auswirkungen in der Betriebsphase  

In der Betriebsphase ist nicht mit zusätzlichen relevanten Auswirkungen auf den 
Boden zu rechnen.  

4.7.6  Massnahmen Boden  

Folgende Massnahmen sind zum Schutz der Umwelt während der Bauphase 
umzusetzen:  

Nr.  Massnahme  

BO-1 Im Rahmen des Bauprojekts ist durch eine Fachperson die Bodenbelastung 
zu prüfen und Massnahmen zum gesetzeskonformen Umgang mit 
Bodenmaterial aufzuzeigen .  

BO-2 Für die Planung und Begleitung der bodenrelevanten Arbeiten ist eine 
Bodenkundlichen Baubegleitung BBB einzusetzen.  

BO-3 Im Rahmen des Bauprojekts ist ein Bodenschutzkonzept zu erstellen, 
welches die Massnahmen zum Bodenschutz (physikalisch ) und den 
sachgerechten Umgang mit chemischen Bodenbelastungen beschreibt. Es ist 
sicherzustellen, dass die Massnahmen in die Submission der Bauarbeiten 
einfliessen.  

4.7.7  Beurteilung  

Unter Berücksichtigung und Umsetzung der beschriebenen Massnahmen kann das 
Vorhaben umweltverträglich realisiert werden . 

5  MASSNAHMENÜBERSICHT  

5.1  Massnahmentabelle  

Die Massnahmen zum Schutz der Umwelt sind in de r nachfolgenden Tabelle  21 
zusammengefasst aufgelistet. Sie sind jeweils auch in den einzelnen Umweltkapitel 
dargestellt (siehe Kapitel 6).  Die Massnahmen müssen im weiteren Planungsverlauf 
berücksichtigt und umgesetzt werden.  

Tabelle 6 : Massnahmen im weiteren Planungsverlauf  

Nr.  Massnahme  

Luftreinhaltung, Klima  

LU-1 In der Ausschreibung wird die Massnahmenstufe B gemäss Baurichtlinie Luft 
vorgeschrieben. In den besonderen Bestimmungen und im Leistungs -
verzeichnis sind die für das Projekt relevanten spezifischen Massnahmen der 
Baurichtlinie Luft konkret auszuformuliere n.  
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Nr.  Massnahme  

LU-2 Dieselbetriebene Maschinen und Geräte mit einer Leistung > 18 kW (unabhängig 
vom Baujahr) und deren Partikelfiltersysteme müssen die Anforderungen 
gemäss Art. 19a und Anhang 4 Ziffer 3 LRV einhalten.  
Zugelassen sind geprüfte Partikelfiltersysteme (BAFU -Filterliste) oder 
gleichwertige Systeme mit Konformitätsbescheinigung gemäss LRV.  

LU-3 Um den Nachweis der Luftreinhaltung in der Bauphase zu erbringen, ist vor 
Baubeginn ein Materialbewirtschaftungs -  und Transportkonzept zu erstellen und 
genehmigen zu lassen.  

LU-4 Besteht eine Pflicht zum Bahntransport nach § 2 BTV, ist vor der Baufreigabe 
ein Transportkonzept zu erstellen und dem Amt für Abfall, Wasser, Energie 
und Luft (AWEL) zur Genehmigung einzureichen (§ 5 BTV). Die Genehmigung 
des Transportkonzepts ist Vorauss etzung für die Baufreigabe.  

Lärm  

LÄ-1 In der Ausschreibung werden die Massnahmen gemäss Baulärm -Richtlinie 
vorgeschrieben:  
-  Für normale Bauarbeiten am Tag gilt die Massnahmenstufe B  
-  Für lärmintensive Bauarbeiten am Tag gilt die Massnahmenstufe B  
-  Für Bautransporte gilt die Massnahmenstufe B  
Die konkreten Massnahmen zur Minimierung der Lärmbelastung werden in der 
Ausschreibung vorgeschrieben und deren Einhaltung durch die UBB kontrolliert.  

LÄ-2 Vor Baubeginn ist eine Baustellenlärm -Konzept zu erstellen und von der 
zuständigen Behörde genehmigen zu lassen.  

LÄ-3 Die Tiefgarageneinfahrt im Süden ist auf einer Länge von mindestens 10 m an 
beiden Wänden ab einer Höhe von 0.5 m sowie an der Deckenuntersicht 
absorbierend auszugestalten. Ein Schallabsorptionsgrad zwischen 0.6 bis 1.0 ist 
dabei einzuhalten.  

LÄ-4 Die Loggien und Balkone auf der Südseite der Punktbaute im Baufeld D müssen 
mit einer geschlossenen Brüstung bis 1.2 m und einer absorbierenden 
Deckenu ntersicht abgeschirmt werden.  

Grundwasser  

GW-1 Für Bauten im Gewässerschutzbereich A u ist eine kantonale Bewilligung nach 
Art. 19 Abs. 2 GSchG einzuholen.  

GW-2 Ersatzmassnahmen zur Erhaltung der Grundwasser -Durchflusskapazität sind 
dem AWEL, Abteilung Gewässerschutz, vor Einreichung des Baugesuchs zur 
Vorprüfung einzureichen.  

GW-3 Bezüglich Grundwasserschutz auf Baustellen (Umgang mit Baustellenabwas -ser, 
Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) sind die Empfehlungen 
und Massnahmen aus dem ERZ -Merkblatt «Baustellen -abwasser» und dem 
interkantonalen Merkblatt «Gewässerschu tz auf Baustellen» umzusetzen.  

Entwässerung  

ENT-1 Vor Baubeginn ist ein Entwässerungskonzept gemäss gültigem GEP der 
Gemeinde Rüti  zu erstellen und durch die private Kontrolle (PK) zu prüfen. Der 
Prüfbericht wird mit der Baueingabe zur Genehmigung eingereicht.  

ENT-2 Die Unternehmung erstellt vor Baubeginn ein Entwässerungskonzept nach 
VSA/SIA -Empfehlung 431«Entwässerung von Baustellen». Das 
Entwässerungskonzept ist der zuständigen Behörde zur Genehmigung 
einzureichen.  

ENT-3 Baustellenabwasser innerhalb der Baugrube gilt als verschmutzt und ist 
dementsprechend vorbehandelt in die Schmutz -  oder 
Mischabwasserkanalisation abzuleiten.  

ENT-4 Bezüglich Gewässerschutz auf Baustellen (Umgang mit Baustellenabwasser, 
Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) sind die Massnahmen 
aus dem ERZ -Merkblatt «Baustellenabwasser» und dem AWEL-Merkblatt 
«Baustellen -Entwässerung» umzusetzen.   



34  

 
ALL.15641_ Bericht umweltrelevante Aspekte  Bandwies Süd, Rüti  Ecosens AG  

 

Wallisellen, 27 . Februar 2026  

Sandra Laubis                                         Andrea Bringolf  
Ressortleiterin Umwelt & Planung   Junior Projektleitung Umwelt & Planung  
  

Nr.  Massnahme  

Abfälle  

AB-1 Vor Baubeginn  ist ein Entsorgungskonzept für Bauabfälle gemäss Art. 16 VVEA 
zur Genehmigung einzureichen.   

AB-2 Die abfall -  und schadstoff relevanten Rückb auarbeiten müssen im Sinne von §4 
ff. BBV I durch eine befugte Fachperson für den  «Rück -  und Umbau von Bauten 
und Anlagen » (Private Kontrolle  3.11 ) begleitet und überwacht werden.  

Umweltgefährdende Organismen  

UGO-1 Vor Baubeginn sollen im Bauperimeter, während der Vegetationsperiode (Mai 
bis Oktober), die Vorkommen von invasiven Neophyten erhoben werden.  

UGO-2 Während der Bauphase sind offene Böden (Bodendepots, Installationsplätze, 
temporäre Rohböden) und Flä chen mit lückiger Vegetation regelmässig auf das 
Vorhandensein von invasiven Neophyten zu kontrollieren. Aufkommende 
invasive Neophyten sind zu bekämpfen. Bodendepots und längere Zeit 
brachliegende Flächen sind so rasch wie möglich zu begrünen  

UGO-3 Fertiggestellte Flächen sind, sofern andere Auflagen -  insbesondere des 
Naturschutzes -  nicht dagegensprechen, so rasch wie möglich zu begrünen. Sie 
sind, bis sich die Zielvegetation entwickelt hat, regelmässig bezüglich invasiver 
Neophyten zu kontrolliere n. Aufkommende invasive Neophyten sind zu 
bekämpfen  

UGO-4 Biologisch belasteter Boden darf nicht mit unbelastetem Boden vermischt 
werden. Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge sind nach Kontakt mit biologisch 
belastetem Bodenmaterial zu reinigen. Es sind die Empfehlungen des Cercle 
Exotique für den Vollzug von Art. 15 Abs. 3 der FrSV zu beachten.  

UGO-5 Für die Renaturierung und Bepflanzung sind ausschliesslich einheimische 
Pflanzen -  und Gehölzarten zu verwenden.  

Boden  

BO-1 Im Rahmen des Bauprojekts ist durch eine Fachperson die Bodenbelastung zu 
prüfen und Massnahmen zum gesetzeskonformen Umgang mit Bodenmaterial 
aufzuzeigen.  

BO-2 Für die Planung und Begleitung der bodenrelevanten Arbeiten ist eine 
Bodenkundlichen Baubegleitung BBB einzusetzen.  

BO-3 Im Rahmen des Bauprojekts ist ein Bodenschutzkonzept zu erstellen, welches 
die Massnahmen zum Bodenschutz (physikalisch) und den sachgerechten 
Umgang mit chemischen Bodenbelastungen beschreibt. Es ist sicherzustellen, 
dass die Massnahmen in die Submission der Bauarbeiten einfliessen . 
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ANHANGVERZEICHNIS  

ANHANG 1:  Öffentlicher Gestaltungsplan Bandwies Süd, Gemeinde Rüti, 
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Fachstelle Lärmschutz
Walcheplatz 2, Postfach
8090 Zürich
https://zh.ch/laerm
Telefon: +41 43 259 55 11
E-Mail: fals@bd.zh.ch

Strassenlärm: Emission Bauvorhaben
https://geo.zh.ch/maps?initialMapIds=TBAStrassenlaermBVZH

Seite 1 von 6
12.02.2026, 10:37

Kanton Zürich
GIS-ZH / GIS-Browser

Strassenlärm-Emissionen

Strasse mit gültigen Emissionswerten
Tunnel mit gültigen Emissionswerten

Administrative Grenzen

Bezirksgrenzen

Strasse (Emissionswerte auf Anfrage)
Tunnel (Emissionswerte auf Anfrage)

Kantonsgrenzen

Gemeindegrenzen

Aktuelle Abfrage

Verfahren: Bauvorhaben

Parzellennummer: 7446
Empfindlichkeitsstufe: ES III

Gemeinde: Rüti (ZH)
Koordinaten: 2706790 / 1234930

Massstab 1:2428

Valerie Bischofberger
Textfeld
Beilage 1
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Kanton Zürich
GIS-ZH / GIS-Browser

Strassenlärm - Orientierung

Emissions-
abschnitt

Strassenname Routennummer Abschnitt von Abschnitt bis Werte gültig Zuständigkeit Tunnel Brücke Z erfasst Tram Gültig seit

6409
G_Breitenhofstrass
e

G_Breitenhofstr 0.261 0.398 Ja
Gde Rüti, Bauamt (055 251 32 10,
bauamt@rueti.ch)

Nein Nein Ja Nein 08.04.2025
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Kanton Zürich
GIS-ZH / GIS-Browser

Motorfahrzeuglärm Teil 1

Emissions-
abschnitt

Emissions-
modell
Motorfahr-
zeuge

Strassentyp Nt [Fz/h] Nn [Fz/h] P_Nt2 [%] P_Nn2 [%] Vt [km/h] Vn [km/h] V_LW [km/h] V_Bus [km/h] Steigung [%] Belagskorrektur
Spektrum

6409 sonROAD18 VS_50_60 358 66 2.5 2.0 50 50 -7.0 KB50_plus0
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Kanton Zürich
GIS-ZH / GIS-Browser

Motorfahrzeuglärm Teil 2

Emissions-
abschnitt

DTV [Fz/d] Referenzjahr Bemerkung Verkehr Modell-
korrektur
Tag [dB(A)]

Modell-
korrektur
Nacht [dB(A)]

Modell-
korrektur
Bemerkung

Schallleistungspegel inkl. K1 Tag
[dB(A)]

Schallleistungspegel inkl. K1 Nacht
[dB(A)]

6409 6250 2014 0.0 0.0 77.6 68.2
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Bemerkungen
Die Daten beziehen sich auf das Abfragedatum. Da die Verkehrsdaten periodisch aktualisiert werden, wird empfohlen, die Abfrage gegebenenfalls nochmals durchzuführen.
Für die Emissionen von kommunalen Strassen ist die jeweilige Gemeinde zuständig. Für die Emissionen von Nationalstrassen ist das Bundesamt für Strassen, ASTRA Filiale Winterthur zuständig.

Feldbeschrieb Tabelle Strassenlärm - Orientierung
Spaltentitel im Auszug, Inhalt und Merkmalsbezeichnung im GIS / DM 144

Spaltentitel Inhalt
Attributname(n) GIS-ZH-Nr.
547.1 und 579.1

Emissionsabschnitt

Strassenname

Kilometer von/ bis [km]

Tunnel / Brücke

Tram

Werte gültig

Z erfasst

Zuständigkeit

Gültig seit

Routennummer

Beim Hinweis 'Tram auf Strasse' werden die Trams als Strassenlärm nach Anhang 3 LSV beurteilt und sind in den ausgewiesenen
Emissionswerten bereits berücksichtigt. Beim Hinweis 'Tram auf eigenem Trassee' müssen die Trams und Vorortsbahnen als Eisenbahnlärm
nach Anhang 4 LSV separat ermittelt und berücksichtigt werden.

Nummer des betreffenden Emissionsabschnittes

Bezeichnung der Strasse / Autobahn

Routenbezeichnung des Tiefbauamtes

Strassenkilometer des Tiefbauamtes / RBBS-Bezug bei Nationalstrassen

Angabe ob Strecke in Tunnel oder auf Brücke verläuft

Wenn 'Nein', so müssen gültige Daten von der zuständigen Stelle (siehe Bemerkungen & Zuständigkeit) angefordert werden

Absolute Höhe der Strasse über Meer bei Brücken als Z-Wert erfasst.

Zuständige Stelle für Datennachführung nach (K)GeoIV

Datum, seit welchem der Emissionsabschnitt gültig ist

EMI_ABSCHNITT_ID

STRASSENNAME

ROUTE

ABSCHNITT_VON /
ABSCHNITT_BIS

TUNNEL / BRUECKE

STRASSENBAHN

OK

ZUSTAENDIGE_STELLE

GUELTIG_AB

Z_ERFASSUNG



Fachstelle Lärmschutz
Walcheplatz 2, Postfach
8090 Zürich
https://zh.ch/laerm
Telefon: +41 43 259 55 11
E-Mail: fals@bd.zh.ch

Strassenlärm: Emission Bauvorhaben
https://geo.zh.ch/maps?initialMapIds=TBAStrassenlaermBVZH

Seite 6 von 6
12.02.2026, 10:37

Kanton Zürich
GIS-ZH / GIS-Browser

Feldbeschrieb der Tabelle Grundlagen Motorfahrzeuglärm

Emissionsabschnitt

P_Nt2, P_Nn2

Steigung

Vt, Vn

Belagskorrektur Spektrum

Nt, Nn

Strassensteigung in Prozent

Nummer des betreffenden Emissionsabschnittes

Durchschnittliche Verkehrsmenge am Tag (6 bis 22 Uhr) und in der Nacht (22 bis 6 Uhr) in Fahrzeuge pro Stunde (Nt, Nn)

Anteil Lastwagen und Motorräder am Tag und in der Nacht in Prozent

Für Berechnung verwendete Geschwindigkeit am Tag bzw. in der Nacht in km/h

KB-Belagskorrekturwert als Label für Schallleistungsspektrum

EMI_ABSCHNITT_ID

NT / NN

P_NT2 / P_NN2

STEIGUNG

VT / VN

KORREKTURWERT_BELAG

InhaltSpaltentitel
Attributname(n) GIS-ZH-Nr.
547.1 und 579.1

Akustisches Quellenmodell für Motorfahrzeuglärm EMISSIONSMODELLEmissionsmodell Motorfahrzeuge

Strassentyp nach sonROAD18 STRASSENTYPStrassentyp

V_LW / V_BusGeschwindigkeit für Lastwagen, Lastzug, Sattelzug / BusV_LW / V_Bus

DTV DTVDurchschnittlicher täglicher Verkehr (DTV) aller Fahrzeuge in 24 Stunden

REFERENZJAHRReferenzjahr der Emissionsberechnung StrasseReferenzjahr

VERKEHR_BEMERKUNGBemerkungen zu Grundlagedaten MotorfahrzeugemissionenBemerkung Verkehr

Emissionsseitige Modellkorrektur Motorfahrzeuge Tag bzw. Nacht in dB(A)
MODELLKORREKTUR_TAG /
MODELLKORREKTUR_NACHT

Modellkorrektur Tag / Modellkorrektur Nacht

Modellkorrektur Bemerkung MODELLKORR_BEMERKUNGBemerkung zur Modellkorrektur

Schallleistungspegel Tag / Nacht Schallleistungspegel pro m Linienquelle inklusive K1 LRE_TAG / LRE_NACHT
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1 Einleitung  

1.1 Ausgangslage  / Auftrag  

In den vergangenen Jahren wurden im Zusammenhang mit der Entwicklung Bandwies Süd 
bereits verschiedene verkehrliche Untersuchungen gemacht. Diese beinhalteten unter an-
derem die Prüfung von verschiedenen Erschliessungsvarianten sowie Knotenformen. Zu-
sätzlich wurde der Leistungsnachweis der Anschlussknoten bzw. des umliegenden Stras-
sennetzes erbracht. 

Der Planungsstand beim Gestaltungsplan «Bandwies Süd» ist unverändert.  

Verändert hat sich aber, dass die Migros einen Ersatzneubau für die Parkierung und die 
Verkaufsflächen plant. Dieser wird mit einer Wohnnutzung über den Verkaufsflächen er-
gänzt (Gestaltungsplan Bandwies Nord). Die verkehrliche Situation muss daher neu geprüft 
und beurteilt werden.  
Zu berücksichtigen ist dabei, dass bereits der rechtskräftige Verkehrsrichtplan die Umge-
staltung der Bandwiesstrasse in eine Begegnungszone als Festlegung enthält. An dieser 
Festlegung wurde im Rahmen der Revision des Verkehrsrichtplans festgehalten.  

Im Auftrag der Gemeinde Rüti wurde für diese Umgestaltung im Jahr 2023 ein Betriebs- und 
Gestaltungskonzept (BGK) und 2025 ein Vorprojekt erarbeitet. Das Mitwirkungsverfahrens 
gemäss § 13 StrG wurde 2025 bereits durchgeführt.  
Die Umgestaltung setzt eine wesentliche Reduktion Verkehr auf der Bandwiesstrasse vo-
raus. Dementsprechend ist in den beiden Gestaltungsplänen eine gemeinsame Verbindung 
zur Breitenhofstrasse vorgesehen.  
Das Gebiet Süd wird vollumfänglich über diese Verbindung erschlossen, während beim Ge-
biet Nord die Erschliessung sowohl über die Breitenhofstrasse im Süden wie auch via Band-
wiesstrasse im Norden erfolgt (grüne Pfeile in nachstehender Abbildung 1).  

Auch beim rechtskräftigen Gestaltungsplan Bandwies (Jonapark) wird angestrebt, dass die 
Erschliessung direkt über die Breitenhofstrasse realisiert wird.  
Im Rahmen der aktualisierten Prüfung sind dementsprechend insbesondere die Anschluss-
knoten an die Tiefgaragen sowie die umliegenden Knoten zu beurteilen.  

Im Weiteren sollen Aussagen zu möglichen Auswirkungen entlang der Bandwiesstrasse so-
wie auch auf die umliegenden Strassen (mögliche Verlagerungen etc.) gemacht werden.   
Dabei ist zu berücksichtigen, dass auf gewissen Abschnitten (u. a. Ferrachstrasse) eine 
Geschwindigkeitsreduktion auf T30 angedacht ist. Auch auf weiteren Strassen wie die Breit-
hof- oder Rapperswilerstrasse könnte künftig T30 eingeführt werden.  

Der erste Teil dieser Verkehrsstudie umfasst die Leistungsfähigkeitsbeurteilung und der 
zweite Teil die Angaben zum DTV als Basis für den UVB. 
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Abbildung 1: Übersicht Bandwies Nord und Süd sowie Zu- und Wegfahrt Tiefgarage (Quelle Plangrundlage: 
RAUMBUREAU + PARK Architekten) 

 

  

Bandwies Süd  

Bandwies Nord  
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1.2 Grundlagen  

Für die Aktualisierung der Verkehrsstudie standen folgende Grundlagen zur Verfügung: 

�v Projekt Migros Arealentwicklung Bandwies Nord (RAUMBUREAU + PARK Architekten)  

�v Verkehrserhebungen (Juni 2021) sowie PP-Berechnungen und Fahrtenberechnungen 
(BR-P Broder Partner AG, Ingenieure und Berater im Auftrag der Genossenschaft Mig-
ros Ostschweiz, GMOS, 28.07.2021) 

�v Bauprojekt Dorfstrasse / Ferrachstrasse (Stand 16.12.2022), beinhaltet u. a. eine Sig-
nalisationsänderung auf T30 

�v GIS Kanton Zürich 

Unter anderem liegen zudem folgende Berichte zur Arealentwicklung Bandwies vor, welche 
als Grundlagen dienten:  

�v SNZ, #4503 Verkehrsstudie Arealentwicklung Bandwies (09.05.2016) mit folgenden In-
halten: 

- Verkehrsmengengerüst 
- Fahrtenberechnung / Umlegungen 
- Leistungsfähigkeitsberechnungen mehrerer Knoten 
- Abklärungen zur Erschliessung (Standort etc.) 

 
�v SNZ, #5114 Zusatzabklärungen Verkehr (06.06.2019) mit folgenden Inhalten:  

- Neue Erkenntnisse Anzahl Parkfelder Bandwies Süd 
- Erschliessungsszenarien 
- Beurteilung Kreisel Breitenhof- / Bandwiesstrasse 

Einschätzung Erweiterung T-30 in Rüti 
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2 Leistungsfähigkeit, Ist -Zustand  (Z0) 

2.1 Verkehrsbelastungen  Z0  

Das Verkehrsmengengerüst des Ist-Zustandes wurde aus verschiedenen Grundlagen zu-
sammengestellt. Aus dem Grundlagendokument C6 (BR-P Broder Partner AG, Ingenieure 
und Berater im Auftrag der Genossenschaft Migros Ostschweiz, GMOS, 28.07.2021)  konn-
ten die Werte der Abendspitzenstunde (ASP) entnommen werden. Diese stammen aus Er-
hebungen vom Juni 2021 für die Knoten Bandwies- / Dorfstrasse und Breitenhof- / Band-
wiesstrasse sowie die Ein- / Ausfahrt des bestehenden Migros-Parkhauses.  

Als Basis für die Belastungen der weiteren betrachteten Knoten (Kreisel Unterwiesplatz, 
Kreisel Breitenhof- / Werkstrasse, Kreisel Sonnenplatz sowie Abschnitt zwischen Kreisel 
Pfauen bis Kreisel Härti) wurden die Knotenströme aus den Verkehrserhebungen aus dem 
Jahr 2014 verwendet. Die Knotenströme wurden anschliessend analog zu der Veränderung 
beim Knoten Breitenhof- / Bandwiesstrasse (Vergleich 2014 bis 2021) angeglichen. Die Ver-
änderungen sind dabei marginal. Dies zeigt auch der Vergleich der umliegenden kantonalen 
Zählstellen entlang der Rapperswiler- und Ferrachstrasse (s. Abbildung 2 / Abbildung 3).1  

 

Abbildung 2: Übersicht kantonale Zählstellen  

         

Abbildung 3: Verkehrsentwicklung kantonale Zählstellen (links Rapperswilerstrasse / rechts Ferrachstrasse)  

 
1  Es kann sein, dass die Verkehrsmengen über das gesamte Jahr 2021 wegen Corona allenfalls etwas tiefer 

waren als üblich. Der Vergleich mit weiteren Jahren zwischen 2014 �± 2024 zeigen insgesamt jedoch nur gering-
fügige Veränderungen auf (Rapperswilerstrasse +/- gleich, Ferrachstrasse tendenziell leichter Rückgang). 

Zählstelle Nr. 788  

(Rapperswilerstrasse) 

Zählstelle Nr. 5987  

(Ferrachstrasse) 
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Für den Ist-Zustand (2021) konnte somit folgender Belastungsplan für die Abendspitze zu-
sammengestellt werden:  

 

Abbildung 4: Verkehrsmengengerüst Ist-Zustand 2021 (Abschnitt Kreisel Pfauen bis Kreisel Härti) 

 

 

Abbildung 5: Verkehrsmengengerüst Ist-Zustand 2021 


































































